WERKVERTRAG

abgeschlossen zwischen

Herr/Frau:
Walter Schmidt

wohnhaft in:
1010 Wien, Kohlmarkt 200

Telefonnummer:
30 30 300

geboren am:
4.4.1954

Sozialversicherungsnummer:
3333

Finanzamt/Steuernummer:
FA 9/18/19, St.Nr.300/3000

Kontonummer/Bankinstitut/ 

Bankleitzahl:
300-3000, CA, BLZ:11000

Staatsbürgerschaft:
Österreich

als Unternehmer und

der Firma Mayer GmbH,1030 Wien, Rennweg 300 als Besteller nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist die Erstellung eines Datenverarbeitungsprogrammes für die Lagerlogistik, über das sämtliche Lagerbewegungen EDV-mäßig erfaßt werden können.

Der Unternehmer verpflichtet sich, nach Fertigstellung dem Besteller die Spezialsoftware auf einem eigenen Datenträger zur Verfügung zu stellen und den Besteller bzw. seine Mitarbeiter auf das neue Programm einzuschulen. 

Der Unternehmer entwickelt das Programm selbständig, ist an keine Arbeitszeit und keinen Arbeitsort gebunden, verrichtet die Arbeiten überwiegend im eigenen Haus, auf eigene Rechnung und mit eigenen Betriebsmitteln.

Gewährleistung, Lieferfrist, Konventionalstrafe
Der Unternehmer ist für die termingerechte und ordnungsgemäße Ausführung des Werkes verantwortlich und leistet Gewähr dafür, daß er das Werk in das freie und uneingeschränkte Eigentum des Bestellers überträgt.

Das Werk wird vom Unternehmer in voller persönlicher Eigenverantwortung bis zum 31.6.2007 erbracht. Für jeden Tag der Fristüberschreitung, mag diese verschuldet oder unverschuldet sein, darf der Besteller eine Vertragsstrafe von Euro 100,- (in Worten: Euro hundert) vom vereinbarten Honorar in Abzug bringen unter Vorbehalt der Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzansprüche.

Werklohn, Fälligkeit
Der Unternehmer erhält für sein ordnungsgemäß erbrachtes Werk ein Honorar in Höhe von Euro 12.000,- (in Worten: Euro zwölftausend) zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Dieser Werklohn wird innerhalb von zwei Wochen nach mängelfreier Fertigstellung, Werklieferung und Einschulung und Vorlage einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Honorarnote im nachhinein an den Unternehmer überwiesen.

Spesenersätze werden vom Besteller nur vergütet, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart sind, belegmäßig nachgewiesen und in der Honorarnote gesondert ausgewiesen werden.

Weisungsfreiheit
Der Unternehmer unterliegt, soweit dies nicht in der Natur des Werkvertrages vorgegeben ist, bei der Erfüllung des Vertrages bzw. bei der Herstellung des von ihm zugesagten Werkes hinsichtlich Gestaltung des Tätigkeitsablaufes, Tätigkeitsort und der Zeiteinteilung keinerlei Weisungen vom Besteller. Eine diesbezügliche Abstimmung mit dem Besteller ist aber aus administrativen Gründen notwendig. Sofern die Tätigkeit in den Räumlichkeiten des Bestellers abgewickelt wird, ist die jeweils gültige Hausordnung einzuhalten. Es erfolgt jedenfalls keine Eingliederung des Unternehmers in die betriebliche Organisation des Bestellers.

Vertretungsbefugnis
Der Unternehmer ist jederzeit berechtigt, sich geeigneter Vertreter oder Gehilfen zu bedienen, aber auf eigene Kosten. Der Unternehmer hat dem Besteller die Tatsache der Vertretung und die Person des Vertreters im vorhinein mitzuteilen.

Verschwiegenheitspflicht
Der Unternehmer ist zur Geheimhaltung allfälliger ihm während seiner Leistungserbringung für den Besteller zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegenüber jedermann – auch über das Ende des Werkvertrages hinaus – verpflichtet.

Konkurrenzverbot
Der Unternehmer unterliegt keinem Konkurrenzverbot und ist daher berechtigt, ähnliche Arbeiten auch von anderen Bestellern  anzunehmen.

Schlußbestimmungen
Sämtliche Steuern (z.B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und Sozialversicherungsbeiträge sind vom Unternehmer selbst zu erklären und abzuführen. Beitragsnachzahlungen, die dem Besteller aufgrund unrichtiger Angaben des Unternehmers erwachsen, sind dem Besteller über Aufforderung umgehend zu ersetzen. 

Nebenabreden zu diesem Vertrag gibt es nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit stets der Schriftform.

Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart.

Wien, am

Besteller, eh

Unternehmer, eh

Entnommen dem Buch”Vertragmuster und Formulare für Geschäft, Beruf und Privatbereich” von Wirtschafts- und Steuerberatung Dr. Kriechbaum, www.steuerplusrecht.at,

zu beziehen über D.A.S. Rechtsschutz-Versicherung AG, www.das.at, Fax 01/ 40464-1288

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Vertragsmuster und Formulare nur generelle Beispiele darstellen und im Einzelfall durch einen Fachmann an die konkrete Situation angepaßt werden müssen. Die Verwendung der Vertragsmuster und Formulare ist nur zum eigenen Gebrauch zulässig. Jede Verwertung, Vervielfältigung und Weitergabe ist ohne Zustimmung des Autors bzw. des Herausgebers unzulässig. Trotz sorgfältiger Bearbeitung von Text und Gehalt ist jegliche Haftung (auch aus der Übertragung und Verwendung der Textdokumente in der eigenen EDV) insbesondere auch des Autors, des Herausgebers und der D.A.S. ausgeschlossen!

